
pr
es

se
in

fo
   

pr
es

se
in

fo
   

pr
es

se
in

fo
 

 

 

Verantwortlich 
Stefan Bock  
(Vorstand) 
Christopher Voges 
(Redaktion) 
Tel. (0431) 590 99 - 10 
Fax (0431) 590 99 - 77 

 
Verbraucherzentrale  

Schleswig-Holstein e.V. 
Hopfenstraße 29, 24103 Kiel 

 

Nr. 52 Kiel, 01/12/2020 

 

Novellierung des Wohnungseigentumsgesetzes – 

Energieeffizienzmaßnahmen dürften leichter umsetz-

bar, aber auch teurer werden! 

 

Mit dem 1. Dezember 2020 tritt das „Gesetz zur Förderung der Elektro-

mobilität und zur Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes 

und zur Änderung von kosten- und grundbuchrechtlichen Vorschrif-

ten“ (kurz Wohnungseigentumsmodernisierungsgesetz oder WEMoG) 

in Kraft. Es trifft vor allem Regelungen zur Neufassung des Woh-

nungseigentumsgesetz (WEG), aber auch einzelne Vorschriften des 

Bürgerliche Gesetzbuches (BGB) werden geändert. Die Neuerrungen 

bringen zahlreiche Veränderungen vor allem für Wohnungseigentü-

mer*innen mit sich. 

 

Mit dem Gesetz soll es einzelnen Wohnungseigentümer*innen oder Mie-

ter*innen erleichtert werden, Energiewendemaßnahmen wie etwa die Däm-

mung von Außenwänden, die Anbringung von Solaranlagen oder auch die 

Installation eines Ladepunktes für ihr Elektroauto durchzusetzen. 

 

Bauliche Veränderungen leichter umsetzbar 

Solche Maßnahmen stellten bisher in der Regel bauliche Veränderungen 

dar, die im Rahmen einer Beschlussfassung von der Eigentümergemein-

schaft gestattet werden mussten. Es bedurfte dabei je nach Sachlage der 

Zustimmung aller von der Veränderung betroffenen oder drei Viertel der Ei-

gentümer*innen. „Dies schreckte viele Veränderungswillige ab oder ihre 

Vorhaben scheiterten daran. Durch das neue Gesetz soll es nun bereits mit 

einfacher Mehrheit möglich sein, bauliche Veränderungen umzusetzen“, 

weiß Julia Buchweitz, Juristin im Projekt „Verbraucher in der Energie-

wende“. 

https://www.durchblick-energiewende.de/
https://www.durchblick-energiewende.de/
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Die mehrheitliche Beschlussfassung wird lediglich dahingehend einge-

schränkt, dass die Wohnanlage durch die gewünschte bauliche Verände-

rung nicht grundlegend umgestaltet und keine Wohnungseigentümer*innen 

über die Maßen benachteiligt werden dürfen. 

 

Neue Regelungen zur Kostenverteilung bei baulichen Veränderungen 

Die Kosten für die Umsetzung der baulichen Veränderungen tragen nach 

der Novellierung grundsätzlich diejenigen Eigentümer*innen, die der Maß-

nahme zugestimmt, beziehungsweise bei Einzelmaßnahmen diejenigen, 

die sie beantragt haben. Jedoch besteht eine Pflicht zur Kostenübernahme 

für alle Wohnungseigentümer*innen entsprechend ihrer Miteigentumsan-

teile, wenn die jeweilige Maßnahme mit mehr als zwei Dritteln der abgege-

benen Stimmen und mehr als der Hälfte der Miteigentumsanteile beschlos-

sen wurde. Denn dann wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme von 

der Mehrheit als sinnvoll erachtet wird. 

 

Sofern sich die Kosten der Maßnahme innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums amortisieren, erfolgt eine Verteilung der Kosten auf sämtliche Ei-

gentümer*innen. Dadurch soll die Durchführung sinnvoller Maßnahmen 

etwa zur energetischen Sanierung auf Kosten aller Wohnungseigentümer 

ermöglicht werden, die dann von den Einsparungen auch wieder profitieren 

können. „Leider muss aber erst die Rechtsprechung entscheiden, was als 

angemessener Zeitraum für welche Maßnahme zu verstehen ist, da das 

Gesetz hierfür keine Entscheidungskriterien liefert. Dies könnte Verunsi-

cherung und Streitigkeiten zur Folge haben“, gibt die Juristin zu Bedenken. 

 

Zum Schutz einzelner Eigentümer*innen vor finanzieller Überforderung gilt 

die Kostentragungspflicht aller Eigentümer*innen aber nicht, wenn die bau-

liche Veränderung mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist. Auch 

diese Beurteilung dürfte Anlass für Streitigkeiten geben.  
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Anspruch auf Einbau einer Lademöglichkeit 

Für die Beschleunigung und Vereinfachung der Sanierung beziehungs-

weise Modernisierung von Wohnungseigentumsanlagen haben aufgrund 

der Novellierung alle Wohnungseigentümer*innen und auch Mieter*innen 

das Recht, auf eigene Kosten einen Ladepunkt für ein Elektrofahrzeug zu 

installieren. „Die Möglichkeit, sein Auto zu Hause aufladen zu können, ist 

für viele Verbraucher*innen auschlaggebend bei der Entscheidung für oder 

gegen ein Elektroauto. Daher begrüßen wir diese neue Möglichkeit für die 

Teilhabe der Verbraucher*innen an der Energiewende“, so Buchweitz. 

 

 

 
 

Über das Projekt 

Das Projekt „Verbraucher in der Energiewende“ rückt mit den Themen Wärmenetze, Mieter-

strom und smarte Energienutzung Aspekte in den Fokus, die einen relevanten Beitrag zum 

Klimaschutz leisten können. Grundlage der Arbeit bilden dabei einerseits Verbraucherbe-

schwerden, andererseits Informationen aus Wissenschaft und Forschung sowie das interak-

tive Onlineportal www.durchblick-energiewende.de. Mit Vorträgen (off- und online), Informa-

tionen und Beratungen erhalten die Verbraucher notwendige Hilfestellung, um einen aktiven 

Part in der Energiewende einzunehmen. Finanziert wird das Projekt vom Ministerium für 

Energie, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein 

(MELUND). 

 

 

Für weitere Informationen 

 

 Julia Buchweitz, Rechtsreferentin „Verbraucher in der Energiewende“  

Tel. (0431) 590 99 – 191 (nicht veröffentlichen) 

buchweitz@vzsh.de  

 

 Christopher Voges, Pressearbeit „Verbraucher in der Energiewende“ 

Tel. (0431) 590 99 - 193 (nicht veröffentlichen) 

voges@vzsh.de    www.durchblick-energiewende.de  
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